
Anlage 3 zum Rahmenvertrag für den Bereich vollstat ionä-
re Pflege gemäß § 75 Abs. 2 SGB XI 

 
 
Protokollnotiz zu § 3 des Rahmenvertrages für den B ereich der vollstationären Pflege gemäß § 
75 Abs. 2 SGB XI: 

  
 
Die Vertragsparteien erklären übereinstimmend, dass sich aus § 3 (auch in Verbindung mit § 12) kein 
eigenständiges Recht zur Prüfung durch die Kostenträgerseite ergibt.  
 
 


